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§ 65c WKG Gemeinschaftliche
Wahrnehmung von Aufgaben

innerhalb der
Wirtschaftskammerorganisation

 WKG - Wirtschaftskammergesetz 1998

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2022

1. (1)Die Organisationen der gewerblichen Wirtschaft können einzelne ihrer im eigenen Wirkungsbereich zu

besorgenden gesetzlichen und satzungsmäßigen öffentlichen Aufgaben unter Einschluss der spezifisch mit diesen

verbundenen administrativen Tätigkeiten auch gemeinschaftlich wahrnehmen.

2. (2)Zu dem in Abs. 1 genannten Zweck können Arbeitsgemeinschaften gemäß § 16 errichtet werden. Durch

übereinstimmende Beschlüsse der zuständigen Organe (Präsidien der Kammern, Ausschüsse der

Fachorganisationen) können einzelne der Aufgaben der Organisationen der gewerblichen Wirtschaft von diesen

aufeinander oder auf eine Arbeitsgemeinschaft übertragen werden, wenn dies jeweils aus den Gründen der

Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im Interesse der beteiligten Körperschaften gelegen ist.

3. (3)Mit Gestaltungen gemäß Abs. 1 und 2 dürfen nur Zuständigkeiten zur Aufgabenwahrnehmung innerhalb der

Wirtschaftskammerorganisation dergestalt verschoben werden, dass der übernehmenden Arbeitsgemeinschaft

oder Körperschaft diese Aufgaben übertragen werden. Dafür wird von der übertragenden Organisation lediglich

der jeweilige genaue Anteil an den gemeinsamen Kosten erstattet.
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